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MITTEILUNGEN DES
      BÜRGERMEISTERS

Sprechstunden des Bürgermeisters
Die feste Sprechstunde, zu der Sie unangemeldet kommen können 
ist vorerst ausgesetzt. Ich bin jedoch jederzeit telefonisch für Sie er-
reichbar. Gerne können Sie mit mir telefonisch einen Termin verein-
baren. Rufen Sie auf dem Rathaus an. 

Juli 2020 
Freitag, 03.07.2020; Biomülltonne 

Mittwoch, 08.07.2020; Werttonne 

Freitag, 10.07.2020;   Restmülltonne (grauer, blauer und grüner 
Deckel); Biomülltonne, Windeltonne 

Diese Angaben sind ohne Gewähr. Bitte orientieren Sie sich an den 
Daten im Abfallkalender. Reklamationen über nicht entleerte oder 
beschädigte Müllgefäße richten Sie bitte direkt an das Landratsamt 
Tuttlingen, Abfallberatung, Tel.: 07461-926-3400 oder EMail: abfall-
beratung@landkreis-tuttlingen.de. 

Schadstoff mobil
Das Schadstoff mobil steht am Samstag, 11.07.2020 in der Zeit von 
08:00 Uhr bis 09:00 Uhr an der Ecke Hauptstraße / Brunnengasse. Am 
Schadstoff mobil können abgegeben werden: Giftige Abfälle sowie 
wassergefährdende Stoff e z.B. Batterien, Knopfzellen, Farben, Lacke, 
Lösemittel, Spraydosen, Haushaltschemikalien, quecksilberhaltige 
Stoff e, Neonröhren, Energiesparlampen, Feuerlöscher, Säuren und 
Laugen, Holzschutzmittel, Frittieröle u.ä.. 

Grünguthof Königsheim 
Die Grünschnittannahme in Königsheim ist zu folgenden Zeiten ge-
öff net. 
Mittwoch und Freitag von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Samstag von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Bitte beachten Sie bei der Anlieferung von Grünschnitt die gelten-
den Hygiene- und Abstandsregelungen. 
  

 

Termine  

Juni 2020 
20.06.2020;  Gemeinde;   Back- und Verkaufstag 

Firma Weber im Backhaus 

22.06.2020,  Verwaltungsratssitzung,   GVV Heuberg in Gosheim 

Glückwunsch 
an Altersjubilare 
In dieser Woche haben wir kei-
ne Jubilare mit einem runden 
Geburtstag denen wir öff entlich 
gratulieren können. Wir gratu-
lieren aber allen Jubilaren recht 
herzlich und wünschen ihnen 
viel Gesundheit, Glück und alles 
Gute im neuen Lebensjahr. 

Auf Grund der Corona-Krise ma-
chen wir gegenwärtig wie alle 
Bürgermeister im Landkreis kei-
ne Geburtstagsbesuche 

TERMINE

Abfalltermine 
Juni 2020 
Freitag, 19.06.2020; Biomülltonne 
Freitag, 26.06.2020; Papiertonne, Biomülltonne, Windeltonne 
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DIE WICHTIGSTEN BEREITSCHAFTSDIENSTE
      UND TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK

■ Ärztlicher Notfalldienst 
Die Notfallpraxis der niedergelassenen Arzte ist am Klinikum in der 
Zeppelinstraße 21 in 78532 Tuttlingen. Die Praxis ist an Werktagen von 
18 bis 22 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr 
geöff net. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Telefonisch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst an den Wochenenden 
und Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten unter der kos-
tenfreien Rufnummer 116 117 zu erreichen. 
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem 
Rettungsdienst. Bei Notfällen alarmieren Sie bitte den Rettungsdienst 
unter der Notrufnummer 112.
Außerdem: Montag bis Freitag 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr: docdirekt- kos-
tenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter: 0711-96589700 oder unter 
www.docdirekt.de.

■ Apothekendienst am Wochenende
Am kommenden Wochenende haben folgende Apotheken ab 08:30 
Uhr Notdienst: 

Samstag, 20.06.2020
Schiller Apotheke, Hauptstr. 21, 78554 Aldingen 

Sonntag, 21.06.2020
Honberg-Apotheke, Robert-Koch-Str. 18, 78532 Tuttlingen 

■ Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung 
Tel.2327, Fax 99019,  e-Mail: info@gemeinde-koenigsheim.de 
Sprechzeiten: 
 vormittags nachmittags 
Montag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr – 11.00 Uhr 13.30 - 17.30 Uhr
Mittwoch  13.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag u. Freitag 8.00 Uhr – 11.00 Uhr 

■  Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Katholisches Pfarramt Böttingen 

Pfarrbüro Böttingen, Pfarrgässle 2, Tel. : 07429-2385, 
Fax: 07429-910161, E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 
Pfarrer. J. Amann, Tel.: 07429-23 85, Fax: 91 01 61, E-Mail: ja-gern@web.de 
Pater Ankit Chaudhary, Tel.: 07424-95835-26, Fax: -29,
E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Sylvia Straub (GR),Tel.: 07429-33 48, Fax: 91 01 61, 
E-Mail: sylvia.straub@gmx.de 

Sprechzeiten: 
Dienstag  von 16:00 - 18:00 Uhr 
Mittwoch von 09:00 - 11:00 Uhr

■  Für die Gemeinde Königsheim zuständiges 
Evangelisches Pfarramt Rietheim

Evang. Kirchengemeinde, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Homepage: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de,
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de,

Pfarramt Rietheim: Pfarrer Armin Leibold, Rathausplatz 1, 78604 
Rietheim-Weilheim, Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,

Pfarrbüro: Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin 
Lena Jacobi am Dienstag von 09:00 bis 11:00 Uhr und am Donnerstag 
von 9:00 bis 11:00 Uhr. Tel. 07424-2548, Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de

■ Kath. Sozialstation  
Ambulante Kranken- und Altenpfl ege Pfl egedienstleitung 
Tel. 07463 / 7980 oder 07461 / 9354-14

Familienpfl ege und Dorfhilfe
Tel. 07461-9354-14
 
■ 3 Plus – Unser Netz 
Nachbarschaftshilfe in Königsheim – Kolbingen und Renquishausen 
Einsatzleitung Königsheim: Frau Gertrud Frech, Tel. 07429/1222 
Einsatzleitung Kolbingen: Frau Anna Hipp, Tel. 07463/347 
Einsatzleitung Renquishausen: Frau Beate Sauter, 
Tel. 07429/910070 und 01711658652

■ Polizei Tuttlingen 07461 / 941-0

■ Polizei Wehingen 07426 / 1240

■ Polizei Spaichingen 07424 / 9318-0

■ Alarmierung der Feuerwehr 112

■  Fachambulanz
für Abhängigkeitserkrankungen

Freiburgstrasse 44, 78532 Tuttlingen 07461 / 966480

■  Kostenlose Störungsnummer der 
EnBW Regional AG: 0800 3629-477

■  Neue Sperrrufnummer für die 
Online-Ausweisfunktion des 
Personalausweises              116 116

Sommeranfang
20. Juni 2020
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HÖCHST INFORMATIV

Amtliche Bekanntmachungen
Gemeinde Königsheim
Ortspolizeibehörde
Landkreis Tuttlingen 

Allgemeinverfügung zur Öffnung der  
Mehrzweckhalle Königsheim und der  
Vereinsräume vom 15.06.2020 
Auf Grund der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozial-
ministeriums über Sportstätten (Corona-Verordnung Sportstätten 
– CoronaVO Sportstätten) vom 22. Mai 2020 in Verbindung mit der 
Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 vom 17. März 
2020 in der derzeit gültigen Fassung, erlässt die Gemeinde Königs-
heim nachfolgende Allgemeinverfügung zur Öffnung und Benut-
zung der Mehrzweckhalle Königsheim und der Vereinsräume. 
  

§1 
Inbetriebnahme und Trainings-, Übungs- und Probebetrieb

1.  Die Mehrzweckhalle Königsheim steht ab 15.06.2020 für den 
Probe-, Trainings- und Übungsbetrieb sowie für Veranstaltun-
gen offen.

2.  Voraussetzung für die Aufnahme des Probe-, Trainings- und 
Übungsbetrieb ist die Wahrung folgender Grundsätze des In-
fektionsschutzes:

 1.  Während der gesamten Probe-, Trainings- und Übungsein-
heiten

 a)  muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehal-
ten werden, sofern sie nicht unter § 3 Abs. 2 Satz 2 CoronaVO 
fallen (Hausstand); ein Training von Sport- und Spielsituatio-
nen, in denen ein direkter körperlicher Kontakt erforderlich 
oder möglich ist, ist untersagt; dies gilt nicht für Personen 
im Sinne des § 3 Abs.2 Satz 2 CoronaVO;

 b)  sind in geschlossenen Räumen hochintensive Ausdauerbe-
lastungen untersagt;

 2. Trainings-, Probe- und Übungseinheiten
 a)  mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in 

Gruppen von maximal zehn Personen erfolgen; dabei muss 
die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro 
Person mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen;

 b)  mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, insbe-
sondere Training an festen Geräten und Übungen auf per-
sönlichen Matten, sind so zu gestalten, dass eine Fläche von 
mindestens 10 Quadratmetern pro Person zur Verfügung 
steht;

 3.  die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach je-
der Benutzung sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden; 
nach Beendigung der Trainings-, Probe- oder Übungsein-
heit sind die benutzen Gerätschaft insgesamt zu reinigen 
und zu desinfizieren; dies gilt auch für benutzte Stühle und 
Tische;

 4.  Kontakte außerhalb der Trainings-, Probe- und Übungszei-
ten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken; Ansamm-
lungen im Eingangsbereich sind untersagt; die Einhaltung 
eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,5 Metern zu 
Personen, die nicht unter § 3Abs. 2 Satz 2 CoronaVO fallen, 
ist zu gewährleisten;

 5.  die Nutzerinnen und Nutzer müssen sich bereits außerhalb 
der Mehrzweckhalle (daheim) umziehen; Umkleideräume 
sowie Duschräume sind geschlossen.

 6.  Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass :
 a)  ausreichend Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrs-

wegen sichergestellt werden,
 b)  für eine ausreichende Belüftung gesorgt wird.

3.  Der Veranstalter hat, ausschließlich zum Zweck der Auskunfts-
erteilung, gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspoli-
zeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG, die folgenden Daten zu erhe-
ben und zu speichern, sofern die Daten nicht bereits vorliegen:

 1. Name und Vorname der Nutzerin oder des Nutzers,
 2. Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und
 3. Telefonnummer oder Adresse der Nutzerin oder des Nutzers.
 
Die Nutzerinnen und Nutzer dürfen die Mehrzweckhalle nur besu-
chen, wenn sie die Daten nach Satz 1 dem Veranstalter vollständig 
und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten sind vom Veran-
stalter vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Die allgemeinen Be-
stimmungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten blei-
ben unberührt. Namenslisten sind wenn möglich von einer Person 
auszufüllen. Wird dies nicht so gehandhabt, ist sicherzustellen, dass 
jeder, welcher sich in eine Namens- und Anwesenheitsliste einträgt 
einen eigenen Schreibstift hat.
1.  Die Toiletten in den Umkleide- und Duschbereichen bleiben 

geschlossen. Es ist die Toilette im Gangbereich zu benutzen. 
Sowohl im Damen- wie auch im Herren-WC dürfen sich höchs-
tens eine Person gleichzeitig aufhalten; Dies gilt nicht für Per-
sonen im Sinne des § 3 Abs.2 Satz 2 CoronaVO. Der Veranstalter 
hat durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass 
die Höchstzahl der zugelassenen Benutzer nicht überschritten 
wird.

2.  In den Toiletten besteht ausreichend Gelegenheit zum Wa-
schen der Hände. Beim Eintritt in die Halle sind die Hände zu 
desinfizieren, es sei denn gesundheitliche Gründe stehen dem 
entgegen.

3.  Der Verzehr von Speisen und Getränken in der Halle ist mit 
Ausnahme von Veranstaltungen nach § 3 der Allgemeinverfü-
gung nicht erlaubt. Ausnahmsweise können eigene nicht-al-
koholische Getränke für den Probe-, Trainings- und Übungs-
betrieb mitgebracht werden. Diese dürfen ausschließlich nur 
selbst verbraucht und nicht mit anderen geteilt werden.

 
§2

Vereinsräume - Probelokal Eichenstraße – Probebetrieb
1.  §1 gilt gleichermaßen und sinngemäß auch für den Probebe-

trieb.
2.  Für den musikalischen Probebetrieb und Unterricht ist die Ver-

ordnung des Sozialministeriums und des Kultusministeriums 
über die Wiederaufnahme des Betriebs in den Musikschulen 
und Jugendkunstschulen (Corona-VO Musik- und Jugend-
kunstschulen) vom 22. Mai 2020 in der ab 5. Juni 2020 gelten-
den Fassung maßgebend.

 Insbesondere:
 1.)  ist zulässig der Unterricht in Gruppen von maximal zehn 

Personen, soweit es sich nicht um Unterricht an Blasinstru-
menten oder im Gesang handelt;

 2.)  ist zulässig der Unterricht an Blasinstrumenten als Einzelun-
terricht oder in Gruppen von maximal fünf Personen sowie 
Einzelunterricht in Gesang.

 
§3

Veranstaltungen
1.  §1 gilt gleichermaßen und sinngemäß auch für Veranstaltun-

gen.
2.  Die Teilnehmerzahl richtet sich zum einen nach den jeweils 

geltenden Bestimmungen der Corona-VO über öffentliche 
und private Veranstaltungen sowie dem Corona-bedingten 
Bestuhlungsplan. Es sind ausschließlich Sitzplätze zu verge-
ben. Die vorgegebene Bestuhlung ist einzuhalten und darf 
nicht verändert werden. Diese berücksichtigt sowohl den Ab-
stand von mindestens 1,5 Metern sowie ausreichend Platz in 
den Gängen um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu ga-
rantieren.

3.  Aktivitäten der Teilnehmer, bei denen eine erhöhte Anzahl an 
Tröpfchen freigesetzt werden können haben zu unterbleiben. 
Singen, Gesangsvorführungen oder Tanz sind nicht erlaubt. 
Aktivitäten bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht eingehalten werden kann, insbesondere Körperkontakt 
sind nicht erlaubt. Kann der Mindestabstand nicht eingehal-
ten werden muss eine Nasen-Mund-Schutzmaske getragen 
werden. Die Regelung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
gilt auch für Vorführungen jeder Art, insbesondere von Auf-
tritten von Bands, Musikgruppen, Theatervorführungen usw.
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4.   Der Einlass sowie das Verlassen nach Beendigung der Ver-
anstaltung sind so zu gestalten, dass eine Ansammlung von 
Personen vermieden wird und der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten wird. Dies gilt insbesondere auch für den 
Bereich der Garderobe.

5.   Soweit auf Veranstaltungen eine Bezahlung erfolgt hat die 
Geldübergabe über eine hierfür geeignete Vorrichtung oder 
Ablagefl äche zu erfolgen, um einen direkten Kontakt zwi-
schen den Beschäftigten oder sonstigen Mitwirkenden und 
den Teilnehmern zu vermeiden.

6.  Off ene Getränke dürfen nicht ausgegeben werden. Ein Büff et 
zur Selbstbedienung ist nicht zulässig. Bei der Verabreichung 
von Getränken und Speisen gelten darüber hinaus die Be-
stimmungen der Verordnung des Sozialministeriums und des 
Wirtschaftsministeriums zur Eindämmung von Übertragun-
gen des Corona-Virus (SARS-CoV-2) in Gaststätten (CoronaVO 
Gaststätten) vom 16. Mai 2020 in der jeweils aktuell geltenden 
Fassung. Diese gelten insbesondere auch für das Küchen- und 
Bedienungspersonal.

 
§4

Betretungsverbot 
Personen,
1.  die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infi zierten Person ste-

hen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 
14 Tage vergangen sind,

oder
2.  die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tempera-

tur aufweisen,
 dürfen die Mehrzweckhalle nicht betreten. 

§6
Infektionsschutzkonzept

1.  Für den Probe-, Trainings- und Übungsbetrieb ist vor der Auf-
nahme des Probe-, Trainings- und Übungsbetriebs von dem 
jeweiligen Verein ein Infektionsschutzkonzept zu erstellen 
und der Gemeinde vorzulegen. Die Desinfektionsmittel für 
den Probe-, Trainings- und Übungsbetrieb sind vom jeweili-
gen Veranstalter selber zu organisieren.

 Das Infektionsschutzkonzept muss unter anderem regeln:
 1.  wie die zulässige Personenzahl kontrolliert und eingehalten 

werden kann,
 2.  wie die Kontaktpersonennachverfolgung konkret umge-

setzt werden kann,
 3.  wie die Möglichkeiten zur Händehygiene, Belüftung der 

Räumlichkeiten und sonstige Hygiene, insbesondere der 
Desinfektion von Geräten usw. umgesetzt werden können,

 4.  wie er Einlass/Auslass und die Benutzung der Toiletten gere-
gelt werden,

 5.  wie die einschlägigen Bestimmungen für den Probebetrieb 
Musik und Gesang umgesetzt werden können.

 6.  Der Veranstalter hat für jede Trainings-, Probe und Übungs-
maßnahme eine Person zu bestimmen, die für die Regeln 
dieser Allgemeinverfügung verantwortlich ist.

2.  Für Veranstaltungen ist vom jeweiligen Veranstalter ein Infekti-
onsschutzkonzept zu erstellen und der Gemeinde vorzulegen.

 Diese muss unter anderem regeln:
 1.  wie die zulässige Personenzahl kontrolliert und eingehalten 

werden kann,
 2.  wie die Kontaktpersonennachverfolgung konkret umge-

setzt werden kann,
 3.  wie die Möglichkeiten zur Händehygiene, Belüftung der 

Räumlichkeiten und sonstige Hygiene (z.B. Benutzung Mik-
rophone usw.) umgesetzt werden können,

 4.  wie der Einlass/Auslass und die Benutzung der Garderobe 
sowie die Benutzung der Toiletten geregelt werden,

 5.  wie die Ausgabe von Getränken und Speisen erfolgen wird, 
und welche Schutzvorkehrungen für Küchenpersonal und 
Bedienungspersonal ergriff en werden.

 6.  Es ist eine verantwortliche Person für die Umsetzung und 
Einhaltung der entsprechenden Hygiene- und Infektions-
schutzmaßnahmen zu benennen.

§7
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 

Die Ortspolizeibehörde behält sich das Recht vor auf Grund der 
Besonderheit einer Veranstaltung oder der aktuellen Infektionsla-
ge weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen auch 
mündlich anzuordnen. 
Die Benutzungs-, Benutzungsgebührenordnung und Hausordnung 
der Gemeinde Königsheim gelten weiter. 

§8
Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung tritt am 15.06.2020 in Kraft. 

Königsheim, den 15.06.2020

Konstantin Braun
Bürgermeister 
 
 
Gemeindeverwaltungsverband Heuberg 
Einladung zu einer Sitzung des Verwaltungsrates des Gemein-
deverwaltungsverbandes Heuberg am Montag, 22.06.2020 um 
9.00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses Gosheim, Hauptstraße 
47, 78559 Gosheim 

Nachstehende Tagesordnung ist vorgesehen: 

Öff entlich 
1. Relaunch Homepage 
2. Einführung eines Tax Compliance Management Systems 
3. Sonstiges, Wünsche, Anfragen 
  
Mit freundlichem Gruß 

gez. 
André Kielack 
Verbandsvorsitzender 
 
 

 

KOMMUNALE
      NOTIZEN

Schutzmasken im „Königsheimer Design“ 
Wie bereits im letzten Gemeindemitteilungsblatt veröff entlicht wor-
den ist, können über die Gemeinde Schutzmasken im „Königsheimer 
Design“ zum Selbstkostenpreis in Höhe von 7,50 Euro erworben wer-
den. 
Bestellungen nimmt das Bürgermeisteramt gerne bis 25. Juni 2020 
per Telefon oder Email  entgegen.   
Wir würden uns freuen wenn wir den Einwohnern mit diesem An-
gebot eine kleine Freude machen können und sie dieses Angebot 
zahlreich annehmen würden. Es zeigt eine Verbundenheit zueinan-
der und zu Königsheim. 
  
 

Öff nungszeiten des Rathauses: 
Frau Buchwitz hat am Montag, 22.06.2020 und Dienstag, 23.06.2020 
Urlaub. 
Deshalb ist das Rathaus am Montag geschlossen. Die Sprechstunde 
der KSK fi ndet trotzdem statt. 
Am Dienstag, 23.06.2020 ist das Rathaus von 09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
durch Herrn Braun geöff net. Nachmittags ist das Rathaus geschlos-
sen. 
Wir bitten um Beachtung. 
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HÖCHST INFORMATIV

Öffnungszeiten Backhaus und Verkaufswagen: 
Der nächste Back- und Verkaufstag der Firma Weber findet am Sams-
tag, 20. Juni 2020 statt.  Die Anlieferung des Brotteigs ist in der Zeit 
von 07.30 Uhr bis 09.00 Uhr möglich. Das gebackene Brot kann bis 
um 11.00 Uhr im Backhaus abgeholt werden.  Ein Backwarenverkauf 
der Fa. Weber findet ab 07.30 Uhr statt 
   
 

Coronaregelungen - 
Umsetzung in der Gemeinde
Die geänderten Vorschriften machen es möglich, dass die Halle wie-
der für den Übungs- und Trainingsbetrieb sowie für Veranstaltungen 
genutzt werden kann. Auch die kommunalen Vereinsräume können 
wieder von den Vereinen geöffent werden. Aus diesem Grund hat 
die Gemeinde die Vereinsvorstände und Übungsleiter zu einem 
Gespäch eingeladen um festzulegen wie die mit einer möglichen 
Nutzung zusammen hängenden Auflagen und Hygieneschutz-
maßnahmen umgesetzt werden können. Übereinstimmend haben 
die Vereine und Übungsleiter geäußert, dass ein Übungsbetrieb in 
der Halle bis zu den Sommerferien nicht stattfindet. Dies ist eine 
Vorsichtsmaßnahme und es ist auch nicht einfach für alle Gruppen 
bei sportlicher Betätigung die aufgestellten Regeln einzuhalten. Für 
die Nutzung der Vereinsräume stellen die Vereine ggf. ein Hygiene-
schutzkonzept auf und prüfen eine Nutzung. Die Musikkapelle wird 
in kleinen Gruppen üben. Einig waren sich alle, dass es dieses Jahr 
kein Kinderferienprogramm geben kann was allgemein bedauert 
worden ist. Auch werden die noch ausstehenden Generalversamm-
lungen auf das kommende Jahr verschoben. Sofern die jetzigen 
Regelungen aufrecht erhalten bleiben wurde auch kein Spielraum 
gesehen um eine Veranstaltung mit wirtschaftlich aussichtsreicher 
Perspektive durchzuführen. Unmittelbar nach den Sommerferien 
wird man sich wieder treffen und die dann aktuelle Situation bewer-
ten und festlegen wie es mit dem Übungsbetrieb weiter geht. 
 
 
 
Gemeinsame Pressemitteilung des Gemeindetags Baden-Württem-
berg, des Städtetags Baden-Württemberg und des Landkreistags 
Baden-Württemberg 

In den Kassen der Kommunen  
klaffen große Löcher  
Stuttgart. Eine Umfrage unter den Städten, Gemeinden und 
Landkreisen im Land zeigt: Den baden-württembergischen 
Kommunen fehlen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr 
mehr als 4,6 Milliarden Euro.  
Dass fast alle der 1101 Kommunen Städten und Gemeinden und 
den 35 Landkreisen im Land an der gemeinsamen Erhebung der 
Kommunalen Landesverbände Städtetag, Gemeindetag und Land-
kreistag zur aktuellen Finanzsituation teilgenommen haben, zeigt, 
wie sehr ihnen das Problem unter den Nägeln brennt. Die Erhebung 
umfasst die Rückmeldungen aus 35 Landkreisen, neun Stadtkreisen 
und 1.038 Städten und Gemeinden sowie von 13 Verwaltungsge-
meinschaften. Sie deckt damit 98 Prozent der Einwohner des Landes 
ab und gibt einen verlässlichen Überblick über die Corona-beding-
ten Mehraufwendungen und Mindereinnahmen, die die Kommunen 
bis zum Erhebungsstichtag 15. Mai 2020 zu verzeichnen haben. Die 
Ergebnisse bestätigen, was die Spitzen der Kommunalen Landesver-
bände bereits prognostiziert hatten: Die Haushaltslage der Städte, 
Gemeinden und Landkreise hat sich durch die Corona-Pandemie 
dramatisch verschlechtert. Die Zahlen sprechen eine deutliche Spra-
che:
•	 780 Millionen Euro Defizit sind allein bis zum Stichtag 15. Mai 

durch Mindereinnahmen in den kommunalen Kassen aufgelau-
fen, zum Beispiel durch entfallene Beiträge für Kinderbetreuung, 
aber auch durch Corona-bedingte Mehrbelastungen kommunaler 
Krankenhäuser oder durchzusätzliche Ausgaben im direkten Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie, etwa für Schutzausrüs-
tung.

•	 Bei der allgemeinen Finanzausstattung der Kommunen stellt sich 
die Lage noch weitaus dramatischer dar. Allein aus der Mai-Steu-

erschätzung 2020 ergeben sich Mindereinnahmen von insgesamt 
3,8 Milliarden Euro, rund 1,9 Milliarden Euro davon entfallen auf 
die Gewerbesteuer.

•	 Nimmt man die Mai-Steuerschätzung und ihre Auswirkungen auf 
den Kommunalen Finanzausgleich mit den bereits aufgelaufenen 
Mindereinnahmen und Mehraufwendungen von 780 Millionen 
Euro zusammen, liegt das erwartete Defizit der Kommunen im 
Land also bei rund 4,6 Milliarden Euro.

•	 Davon abzuziehen sind die beiden Soforthilfe-Abschlagszahlun-
gen des Landes von 200 Millionen Euro.

•	 Rund 170 Millionen Euro davon werden für die Erstattung der El-
ternbeiträge für Kitas, Horte, Tagespflege und weitere Betreuungs-
einrichtungen benötigt sowie für die Erstattung an kirchliche und 
freie Träger von Kitas. Dieser Gebührenverzicht müsste voll kom-
pensiert werden, nachdem der Ministerpräsident den Eltern das 
versprochen hatte.

 
Von den verbleibenden rund 30 Millionen Euro müssten finanziert 
werden: 
- Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung (Schutzmaterial, zusätzli-
cher Personal- und Sachaufwand u.a.) 
- erhöhte Ausgleichsleistungen der Kommunen an ihre Krankenhäu-
ser 
- massive Nettomehrbelastungen der kommunalen Sozialhaushalte 
- ÖPNV/Schülerbeförderung – hier müssen Bund und Land ihre Ver-
sprechen und ihr ehrliches Bemühen wahr machen, die Kommunen 
handlungsfähig zu halten 
- Volkshochschulen, Musikschulen und Sonstiges 
Da die Gesamtkosten aber höher liegen, decken die verbleibenden 
30 Millionen Euro höchstens einen Bruchteil der Belastungen – zu 
wenig, um die Kommunen wirklich zu stützen. Beim schwer gebeu-
telten ÖPNV, wo die Belastungen etwa zur Hälfte bei den Stadtkrei-
sen liegen, zeichnet sich durch die zugesagten Hilfen von Bund und 
Land bereits eine weitgehende Kompensation der Ausfälle ab. Hier 
haben Bund und Land erkannt, dass eine wichtige Infrastruktur von 
öffentlichen Verkehrsträgern und Privatunternehmern andernfalls 
wegbrechen würde.  „Die Städte und Gemeinden erwarten, dass 
sich Land und Bund gemeinsam bemühen, die Einnahmenseite der 
Kommunen – also die Steuereinnahmen und die Finanzzuweisun-
gen – zu stabilisieren. Die bisher nur als Liquiditätshilfe gewährten 
Abschlagszahlungen müssen den Kommunen endgültig verbleiben. 
Bei den Mehrkosten in den übrigen Kategorien – insgesamt rund 
780 Millionen Euro – streben die Kommunen eine faire Lastenteilung 
mit Land und Bund an“, so Dr. Peter Kurz, Präsident des Städtetags 
Baden-Württemberg. 
„Um Haushaltssperren und Sparkurse bei Investitionen oder freiwil-
ligen kommunalen Leistungen zu verhindern, ist es zuallererst wich-
tig, die kommunalen Einnahmen zu stabilisieren. Im nächsten Schritt 
müssen unsere Städte und Gemeinden in die Lage versetzt werden, 
als Konjunkturmotoren durchzustarten. Der Bund hat dazu bereits 
erste Maßnahmen beschlossen, jetzt brauchen wir noch den Schul-
terschluss mit dem Land. Es muss uns gelingen, den Bürgerinnen 
und Bürgern zu signalisieren, dass wir gemeinsam an einem Strang 
ziehen, um der Wirtschaft wieder zum Aufschwung zu verhelfen und 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern“, ergänzt Roger 
Kehle, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. 
„Eine umgehende Grundsatzverständigung über die Beteiligung des 
Landes an den durch die Corona-Krise verursachten kommunalen 
Nettomehrbelastungen ist umso dringlicher, als ohne entsprechen-
de Planungssicherheit die Kommunen als Konjunkturmotor weithin 
ausfallen werden. Insbesondere muss das Land den Kommunen auch 
einen Teil des Verlustausgleichs für ihre Kliniken abnehmen. Gerade 
die kommunalen Krankenhäuser haben in der Krise dafür gesorgt, 
dass die Pandemie im Griff gehalten werden konnte. Außerdem sind 
im Hinblick auf eine mögliche zweite Infektionswelle noch rechtzei-
tig vor der Sommerpause die Voraussetzungen zu schaffen, damit 
in den Gesundheitsämtern 205 unbefristete Dauerstellen geschaffen 
werden können“, betont Joachim Walter, Präsident des Landkreistags 
Baden-Württemberg. Der Bund hat zugesagt, die Hälfte der drohen-
den Gewerbesteuerausfälle zu erstatten, wenn die Länder die jeweils 
andere Hälfte übernehmen. Dieses System sei gut und richtig, so die 
Kommunalen Landesverbände – sie wollen allerdings die tatsächli-
chen Ausfälle betrachtet wissen: Sie fassen diese Zusage so auf, dass 
die Mittel nach einem direkten Vergleich der Herbst-Steuerschät-
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zung 2019 und der Mai-Steuerschätzung 2020 an die Länder aus-
bezahlt werden. Da die vom Bund genannten 11,8 Milliarden Euro 
nicht endgültig, sondern lediglich eine erste Prognose auf Basis der 
Steuerschätzung Mai 2020 sind, erwarten die Verbände weiter einen 
Ausgleich der tatsächlichen Steuerausfälle – eben jeweils zur Hälfte 
von Bund und Land. Dies sei auch deshalb richtig, weil das Land die 
Finanzämter von Beginn der Krise an angewiesen hatte, Steuervor-
auszahlungen großzügig zu stunden. 
Baden-Württemberg ist bisher das einzige Bundesland, in dem durch 
eine derartige Erhebung belastbare Zahlen vorliegen. „Die Zahlen zu 
den Mindereinnahmen der Verwaltungen ohne Gewerbesteuer wer-
den auch anderen Bundesländern helfen, einschätzen zu können, 
mit welchen Belastungen sie rechnen müssen“, so die Einschätzung 
der Kommunalen Landesverbände. 
 
 

JUGENDREFERAT

Öff nungszeiten Jugendraum Königsheim: 
Das Jugendreferat Heuberg schließt vorübergehend, auf Grund 
der momentanen COVIT 19 - Situation, alle Jugendhäuser und Ju-
gendräume der GVV-Heuberg Gemeinden. Wir werden Euch sobald 
der Betrieb der Jugendhäuser wieder aufgenommen werden darf 
darüber ínformieren. 
Wir sind weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. 
!!! Addet und kontaktiert uns gerne über SOCIAL MEDIA: !!! 
INSTAGRAN: juref_heuberg 
Facebook: Jugendreferat Heuberg 
Snapchat: gunni_heuberg oder kathi_heuberg 
Wir wünschen allen viel Kraft und Gesundheit. 
Jugendreferat Heuberg 
Tele: 0173 9840420 (Gunther Roth) 
oder 173 9840464 (Katharina Haas) 
oja.heuberg@haus-nazareth-sig.de 
 
 

KIRCHLICHE
     NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde
„Mitteilungen der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg 
Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, 
Mahlstetten, Reichenbach 
  
Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 
besetzt durch Roswitha Grimm dienstags von 16 bis 18 und mitt-
wochs von 9 bis 11 Uhr 
  
Pastoralteam: 
Pfr. Johannes Amann, Tel. 2385, E-Mail: ja-gern@web.de 
P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29, 
E-Mail: cmfankit@gmail.com 
Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 3348, 
E-Mail: sylvia.straub@drs.de 
  
  
„Dein bester Freund 
und dein größter Gegner 
sitzen in deinem Kopf.“ 
(aus: Lebensfreude-Kalender 2020) 

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der SE Oberer Heuberg 
für die Kirchengemeinde St. Agatha Königsheim 
von Donnerstag, 18.06. bis Sonntag, 28.06.2020 
  
Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg 
Wichtig: Bei Teilnahme bitte in der aufgelegten Liste in der Kirche 
eintragen. Danke! 
  
Donnerstag, 18.06.2020 
in Kö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier 
  
Freitag, 19.06.2020 – Heiligstes Herz Jesu 
in	Rei:		18.30	Uhr	Eucharistiefeier 
  
Samstag, 20.06.2020 – Unbefl ecktes Herz Mariä 
in	Ma:			17.30	Uhr	Anbetungszeit	(Möglichkeit	zum	Sakrament	der	Ver-
söhnung	bei	Pfr.	Amann) 
in	Ma:			18.30	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Eg:			18.30	Uhr	Eucharistiefeier	 
  
Sonntag, 21.06.2020 – 12. Sonntag im Jahreskreis 
in Kö:   08.30 Uhr Eucharistiefeier 
in	Rei:		08.30	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Bö:			10.00	Uhr	Eucharistiefeier 
in	 Bu:	 	 	 10.00	Uhr	 Familiengottesdienst	 der	 Seelsorgeeinheit	 auf	 dem	
Kirchberg	beim	Sportplatz	(bei	Regen	in	der	Kirche	–	coronabedingt	mit	
begrenzter	Platzanzahl) 
  
Dienstag, 23.06.2020  
in	Bö:			18.30	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Bu:			18.30	Uhr	Eucharistiefeier	 
  
Mittwoch, 24.06.2020 – Geburt des Hl. Johannes des Täufers 
in	Ma:			18.30	Uhr	Eucharistiefeier	mit	Peter-	und	Paul-Prozession 
in	Eg:			18.30	Uhr	Eucharistiefeier 
  
Donnerstag, 25.06.2020 
in Kö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier 
in	Bu:			19.30	Uhr	Treff	en	der	WortgottesdienstleiterInnen 
  
Freitag, 26.06.2020 
in	Rei:		18.30	Uhr	Eucharistiefeier	 
  
Samstag, 27.06.2020 
in Kö:   18.30 Uhr Eucharistiefeier (1. Jahrtag für +Eugen Zimmerer) 
in	Rei:		18.30	Uhr	Eucharistiefeier	 
  
Sonntag, 28.06.2020 – 13. Sonntag im Jahreskreis 
in	Bö:			08.30	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Bu:			08.30	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Ma:			10.00	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Ma:			11.15	Uhr	Tauff	eier	von	Leonora	Ciotola 
in	Eg:			10.00	Uhr	Eucharistiefeier 
in	Eg:			11.15	Uhr	Tauff	eier	von	Selina	Dreher 
  
  
Beerdigungsdienst 
22.06. bis 27.06.: Pater Ankit Chaudhary (Tel. 07424/95835-26) 
29.06. bis 04.07.: Pfr. Johannes Amann (Tel. 2385) 
  
Beichtgelegenheit 
... am Samstag, 20.06.2020 ab 17.30 Uhr in Mahlstetten sowie nach 
persönlicher Vereinbarung mit Pfr. Amann bzw. Pater Ankit. 
  
Bücherei – Öff nungszeiten: 
in Bö: Mittwoch, 18.00 bis 19.00 Uhr 
  
Bücherei Böttingen 
Die Bücherei Böttingen ist ab sofort wieder zu den üblichen Zeiten, 
also mittwochs von 18 bis 19 Uhr geöff net. Es gibt neue Bücher zu 
entdecken, z.B. das Kinderbuch „Das ausgelassene ABC“, in dem das 
Traumschiff  ohne T zum Raumschiff  wird und die Taube ohne A auf 
die Tube drückt. Für Grundschulkinder haben wir das Buch „Fünf 
sind sechs zu viel“, in dem es nicht um Mathe, sondern um eine 
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HÖCHST INFORMATIV

Patchworkfamilie geht, und für erwachsene Krimiliebhaber gibt es 
mit dem Buch „Tod in der Bibliothek“ den ersten Fall von Detective 
Straff ord aus Irland zur Ausleihe. Wir freuen uns auf Euch! 
  
Anbetungszeit in Mahlstetten 
Zum ersten Mal seit den Corona-Bestimmungen im März können 
wir wieder zur Anbetungszeit einladen. Wann und wo? Am Samstag, 
20.06.2020 ab 17.30 Uhr in der Pfarrkirche in Mahlstetten. „Der Herr 
ist unser Lastenträger; auf ihn müssen wir all unsere Sorgen werfen“ 
(Friedrich von Bodelschwingh, evang. Pastor). Es besteht auch die 
Möglichkeit zum Sakrament der Versöhnung (Pfr. Amann). 
 

 

Ev. Kirchengemeinde
Evangelische Kirchengemeinde Rietheim 
Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen 
  
Pfarramt Rietheim  
Pfarrer Armin Leibold 
Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim,  
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,  
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 
  
Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Lena Jacobi  
am Dienstag von 9-11 Uhr und am Donnerstag von 9-11 Uhr. 
Tel. 07424-2548,  
Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Über unsere Homepage bekommen Sie immer die aktuellen In-
formationen. 
  
Wochenspruch  
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. (Mt 11,28) 
  
Gottesdienste  
Sonntag, 21. Juni 2020 - 2. So. n. Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst in Rietheim  
(Pfarrer Armin Leibold). 
Bitte beachten Sie, dass beim Betreten der Kirche einen Mund-Nasen 
Schutz getragen werden muss. Wenn möglich, bringen Sie bitte Ihr 
eigenes Gesangbuch mit. Bitte setzen Sie sich auf die gekennzeich-
neten Plätze. 
  
 
  

VEREINS-
     NACHRICHTEN

Narrenzunft Königsheim e.V  
Mitgliedsbeitrag 2020  
Die Mitgliedsbeiträge für die Narrenzunft Königsheim werden Mitte 
Juli eingezogen. Sollten sich eure Bankdaten geändert haben, mel-
det euch bitte bis zum 24.06.2020 bei Steff en Denz. 
E-Mail: steff endenz@t-online.de 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 10,00 €. 

Für die Narrenzunft Königsheim 
Jessica Grimm 

Nachbarschaftshilfe 3 Plus - Unser Netz 
Einkaufshilfe für ältere und kranke Menschen oder Menschen, 
die zur Risikogruppe gehören: 
Ältere Menschen oder Menschen, die zur Risikogruppe für das Co-
rona-Virus gehören, sollten zu ihrem eigenen Schutz das Haus auch 
zum Einkaufen nicht mehr verlassen. 
Deshalb möchten wir von der Nachbarschaftshilfe 3 Plus – Unser 
Netz und den Sportvereinen vor Ort Ihnen unsere Hilfe anbieten. 
Wir werden für Sie vor Ort bzw. im Nachbarort einkaufen. In den drei 
Gemeinden werden die Vorgehensweisen unterschiedlich sein. 
Für die Gemeinde Königsheim gilt nachstehende Regelung: 
Hier können Bestellungen am Donnerstag von 16 – 17 Uhr bei Ger-
trud Frech (Tel. 1222) telefonisch aufgegeben werden. Von dort 
wird die Bestellung telefonisch an die Bäckerei Wölki in Renquis-
hausen weitergeleitet und der Preis erfragt. Dieser Preis wird dann 
dem Hilfesuchenden telefonisch durch die Nachbarschaftshilfe mit-
geteilt. 

Am Freitag werden die Einkäufe in der Zeit zwischen 17 – 18 Uhr 
von jungen Mitgliedern des Sportvereins Königsheim ausgeliefert 
und an den jeweiligen Haustüren abgestellt. Bitte unbedingt beach-
ten: Den vorher mitgeteilten Betrag bitte in einem Umschlag an der 
Haustüre bereitlegen. Das Rückgeld wird im Umschlag hinterlegt. 
Auf einen persönlichen Kontakt wird ausdrücklich verzichtet. 

SCHEUEN SIE SICH NICHT UNS ANZURUFEN! 
WIR HELFEN IHNEN GERNE! 
DER DIENST IST SELBSTVERSTÄNDLICH UNENTGELTLICH! 
WIR DANKEN DEN SPORTVEREINEN VOR ORT 
FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!!! 

Die Einsatzleitungen der Nachbarschaftshilfe 3 Plus – Unser Netz. 
 
 
 

WAS SONST NOCH
          INTERESSIERT

Polizeipräsidium Konstanz - Referat Prävention 
Beratungshotline der polizeilichen Prävention ab 15.06.2020 
Während der aktuellen Pandemielage kann das Referat Prävention 
des Polizeipräsidiums Konstanz mit seinen Angeboten zur Sensibi-
lisierung in den verschiedensten Kriminalitätsfeldern nicht, wie ge-
wohnt, vor interessierten oder besonders betroff enen Zielgruppen 
referieren. Um dennoch für Fragen rund um die Kriminalitätsvorbeu-
gung sowie für verhaltenspräventive Hinweise zur Verfügung zu ste-
hen, entwickelt Ihre Polizei aktuell neue Formate, welche Raum für 
„Begegnung“ schaff en, die jedoch mit den geltenden Abstands- und 
Hygienevorschriften konform gehen. 
Eines dieser Formate soll nunmehr ab dem 15.06.2020 für alle inter-
essierten Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen: 
  
Die telefonische Beratungshotline 
Speziell geschulte Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen des Refera-
tes Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz stehen Ihnen für Ihre 
Fragen rund um die Vorbeugung zu verschiedensten Kriminalitäts-
feldern zur Verfügung. 
  
Sie haben Fragen, auf welche Weise Straftaten zum Nachteil älte-
rer Bürger, wie z.B. Betrügereien am Telefon durch „Falsche Polizei-
beamte“, erkannt und verhindert werden können?  
Sie haben Fragen zum Einbruchschutz? 
Sie möchten wissen, wie Sie Gefahren bei der Nutzung des Inter-
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nets, z.B. durch Cybermobbing oder beim Onlinekauf, verhindern 
können? 
  
Sie sorgen sich, selbst Opfer von Gewalt, Stalking oder sexueller Be-
lästigung zu werden und möchten sich vertraulich informieren, wie 
Sie dies vermeiden können und welche Möglichkeiten es gibt, sich 
Hilfe auch außerhalb der Polizei zu holen?  
  
Wir verfügen zu all diesen Themen über ein breites Spektrum an 
Wissen und können vielfach sensibilisieren und beraten sowie Ihnen 
unser großes Netzwerk an Hilfs- und Unterstützungsorganisationen 
empfehlen bzw. Kontakte vermitteln. 
  
In jedem der vier Landkreise stehen Ihnen zukünftig Experten der 
polizeilichen Prävention unter nachfolgenden Telefonnummern und 
Zeiten zur Verfügung: 
 Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr: 
  
•	 Montags – Landkreis Rottweil  

unter 0741/477-300 
Kriminalhauptkommissar Josef Bronner und  Polizeioberkom-
missar Christof Fleig

•	 Dienstags – Schwarzwald-Baar-Kreis  
unter 07721/601-314 
Polizeikommissarin Gudrun Brugger  und  Polizeioberkom-
missar Bernhard Weißhaar

•	 Mittwochs  – Landkreis Konstanz  
unter 07531/995-1044 
Kriminalhauptkommissarin Heidrun Angele  und  Kriminal-
hauptkommissarin Victoria Alberti 
 

•	 Donnerstags  – Landkreis Tuttlingen  
unter 07461/941-160 
Polizeioberkommissar Michael Göbel und Polizeioberkom-
missarin Franziska Kummer

 
Wichtig:  
Die Hotline soll Ihnen zur Beratung und Unterstützung dienen. Gern 
vermitteln wir an das örtlich zuständige Polizeirevier, wenn bereits 
Straftaten im Raum stehen. 
 

 

Energieagentur Landkreis Tuttlingen  

Heizung austauschen: Hohe Zuschüsse  
für erneuerbare Energien sichern! 
Wer seine alte Heizung ersetzt, kann seit Anfang 2020 attraktive Zu-
schüsse erhalten. Fast die Hälfte der Kosten für ein neues Heizsystem 
übernimmt im günstigsten Fall der Staat – der Höchstsatz liegt bei 
45 Prozent. 

So ist die neue Förderung gestaffelt
Der Umstieg von Gasheizungen auf Anlagen, die ausschließlich er-
neuerbare Energien nutzen, wird mit 35 Prozent bezuschusst. Das 
gilt etwa für Wärmepumpen oder Holzpelletkessel, mit oder ohne 
Unterstützung durch Solarwärme vom Hausdach. Einen Zuschuss 
von 30 Prozent gibt es für neue Gasheizungen, die mit erneuerbaren 
Energien kombiniert werden. Bei diesen sogenannten Hybridhei-
zungen ist die zusätzliche Einbindung einer Solarwärmeanlage oder 
auch einer Wärmepumpe nötig. 

Sonderprämie für den Austausch einer Ölheizung
Die genannten Fördersätze erhöhen sich noch einmal um 10 Pro-
zent, wenn das alte System keine Gas-, sondern eine Ölheizung war. 
Mit dieser sogenannten Austauschprämie ergibt sich dann der maxi-
mal mögliche Zuschuss von 45 Prozent. Auch erste Schritte werden 
unterstützt: Wer jetzt einen neuen Gaskessel so installiert, dass er 
innerhalb von zwei Jahren erneuerbare Energien einbezieht, erhält 
immerhin noch einen Zuschuss von 20 Prozent. 

Lassen Sie sich kostenlos per Telefon oder Video-Chat von uns be-
raten! 
Sofern Sie eine  persönliche Beratung  wünschen, finden die  Ein-
zelberatungen nach vorheriger Terminvereinbarung in der Energie-
agentur Landkreis Tuttlingen statt. Es werden die in der Zeit der Co-
rona-Pandemie notwendigen Hygiene-Vorkehrungen durch die 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und die Energieagentur 
Landkreis Tuttlingen getroffen.  

Alle Beratungstermine müssen vorab zeitlich fixiert werden.  

Das Büro der Energieagentur Landkreis Tuttlingen ist für die Termin-
vereinbarung telefonisch unter 07461/9101350 oder per E- Mail 
unter info@ea-tut.de erreichbar. 

Die Beratungen werden gefördert durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie. 
 
 

Saisonstart Naturpark-Express  
und Naturpark-Bus 
Naturpark-Express verkehrt wieder Im Donautal 
Verspätet durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie hat der 
bei Fahrradfahrern und Wanderern beliebte Naturpark-Express am 
Sonntag, den 14. Juni seinen Betrieb aufgenommen. Jetzt verkehren 
alle Züge auf der Donautalbahn wieder im Normalbetrieb nach Fahr-
plan. Die Saison 2020 für den Naturpark-Express endet regulär dann 
am Sonntag, den 18. Oktober und umfasst alle Samstage, Sonnta-
ge und Feiertage. Vormittags verkehrt dieser, mit einem speziellen 
Fahrradwaggon und Helfern vom Naturpark Obere Donau ausge-
stattete Zug, je zweimal zwischen Sigmaringen und Tuttlingen bzw. 
Tuttlingen und Sigmaringen. Abfahrt in Sigmaringen ist um 8:26 Uhr 
und um 10: 32 Uhr. Abfahrt für Fahrgäste, die von Tuttlingen nach 
Sigmaringen gelangen möchten, ist um 9:20 Uhr und um 11:20 Uhr. 
Um 12:32 Uhr geht es von Sigmaringen aus dann auf „große Fahrt“ 
über Tuttlingen, Immendingen bis nach Blumberg-Zollhaus. Die 
Rückfahrt von Blumberg-Zollhaus um 14:08 Uhr führt dann wieder 
zurück nach Sigmaringen. Sehr beliebt bei den Fahrgästen ist am 
späteren Nachmittag die Fahrt um 16:40 Uhr von Sigmaringen nach 
Donaueschingen, bietet sie doch die Möglichkeit, nach einer länge-
ren Rad- oder Wandertour entlang der Donau wieder zurück zum 
Ausgangspunkt zu gelangen. 
Im Zug werden alle, die entsprechenden Streckenabschnitte betref-
fenden Fahrkarten, der DB AG und der Verkehrsverbünde anerkannt, 
außerdem verkaufen die Zughelfer auch Fahrkarten an Fahrgäste, 
die noch über keine Fahrkarte verfügen, hierunter auch spezielle nur 
im Naturpark-Express erhältliche Familien- und Gruppenfahrkarten. 
Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Fahrgäste gebeten, eine 
Mund- und Nasenbedeckung zu tragen und auf die Einhaltung der 
Mindestabstände zu achten. Außerdem ist unbedingt den Anwei-
sungen der Zugbegleiter Folge zu leisten. Fahrräder können mitge-
führt werden, für die entsprechende Verladung sorgen die Helfer. 
Fahrpläne sind beim Naturparkverein telefonisch unter 07466/9280-
15, aus Spenderboxen am Donauradweg sowie bei vielen touristi-
schen Stellen erhältlich. Darüber hinaus können die Fahrzeiten auch 
im Internet unter www.naturpark-obere-donau.de, www.bahn.de 
oder www.bwegt.de abgerufen werden. 
  

Saisonstart Naturpark-Bus Obere Donau 
Am Sonntag, den 14. Juni hat auch der Naturpark-Bus Obere Donau 
seinen Betrieb wieder aufgenommen. Er verbindet immer sonn- und 
feiertags bis zum 18. Oktober 2020 das Donautal mit der südlich an-
grenzenden Hochfläche und ist abgestimmt auf die Fahrzeiten der 
Donautalbahn. Viermal pro Fahrtag fährt er vom Bahnhof Beuron 
über die Bushaltestellen Kloster, Talhof, Bahnhof Hausen, Lengen-
feld und Dorfplatz Leibertingen zur Burg Wildenstein. Von hier geht 
es dann über die Haltestellen Dorfplatz Leibertingen, Lengenfeld, 
Traube Kreenheinstetten, Dorfstraße Langenhart zum Campus Galli 
und weiter über Rohrdorf (Haltestelle Eulenbrunnen) nach Meßkirch 
zum Adlerplatz. Die Rückfahrten erfolgen auf dem gleichen Weg in 
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umgekehrter Richtung. Startpunkt in Beuron ist um 10:12 Uhr, 12:12 
Uhr, 14:12 Uhr und 17:12 Uhr. Die Fahrzeit von Beuron bis zur Burg 
Wildenstein beträgt 23 Minuten und bis zum Camus Galli 38 Minu-
ten. Abfahrt in Meßkirch am Adlerplatz ist u: 11:01 Uhr, 13:01 Uhr, 
15:01 Uhr sowie um 18:01 Uhr, am Campus Galli ist man jeweils be-
reits nach 7 Minuten angelangt. 
Im Bus gelten die Preise des Naldo-Verkehrsverbundes. 
Gedruckte Fahrpläne sind u. a. bei den Gemeinden Beuron, Leiber-

tingen und Meßkirch, dem Naturpark Obere Donau sowie der Firma 
Beck GmbH Omnibusverkehre in Schwenningen erhältlich. Gruppen 
von über 10 Personen werden gebeten, sich bitte bis spätestens 7 
Tage vor Fahrtantritt unter 07579/9211729 bei der Firma Beck anzu-
melden, gleiches gilt auch für Fahrradfahrer.

Tomaten ausgeizen 
Mit der Technik „Ausgeizen“ werden die Tomaten von über�üssigen Blättern und von wilden Trieben befreit. Diese 
bilden zwar auch wieder Früchte, bremsen aber die Fruchtbildung des Haupttriebs. Zwicken Sie dazu das Blattwerk, 
das zwischen den Haupttrieben wächst, einfach mit einer Gartenschere ab.

GRÜNER 
DAUMEN

Ende des redaktionellen Teils

HEIMATBLATT,
WIE SIE ES KENNEN.

HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

 Aktionscode P-2020-06

PRIMO-SMOOTHIE FÜR SIE!
Mixen Sie gezielt unsere Heimatblätter zu Ihrer Anzeigenschaltung. Sichern 
Sie sich bis zu 30% Rabatt.

Mixen Sie sich Ihr individuelles Werbeumfeld:
In 3 Ausgaben Ihrer Wahl  =  10% Rabatt
In 6 Ausgaben Ihrer Wahl  =  20% Rabatt
Ab 9 Ausgaben Ihrer Wahl  =  30 % Rabatt

Unsere Aktion gilt vom 15.6. bis 31.7.20 in den Ausgaben der KW 25 bis 31.

PRIMO-SMOOTHIE FÜR SIE!
Mixen Sie sich Ihr individuelles Werbeumfeld!

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbe-
agenturen. *Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen lie-
fern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen 
(Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls 
bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere Zahlungs-
methoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag 
sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem 
Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabat-
tierfähig. 1 Kombination zählt als 1 Ausgabe.

Bitte Aktionscode  P-2020-06 bei Bestellung angeben. 

Bis zu

30%
sparen!



Stellenausschreibung Auszubildende(r)
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (m,w,d) 

Du hast noch keine Ausbildungsstelle für den Herbst 2020? 
Dann bewirb Dich bei uns! Wir bieten trotz Corona Krise einen sicheren 

Ausbildungsplatz in unserer modernen Zahnarztpraxis 
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten.  

Unsere Anforderungen: 
-   Teamfähigkeit 
-   Zuverlässigkeit 
-   Hohes Verantwortungsbewusstsein 
-   Engagement und Freude am Beruf  

Wir bieten: 
-   Einen modernen Arbeitsplatz 
-   Geregelte Arbeitszeiten 
-   Ein junges motiviertes Team
-   Ein vielfältiges und interessantes Arbeitsumfeld 
-   Fortbildungsmöglichkeiten   

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich gerne schriftlich bei uns.

Zahnarztpraxis Ingo Lange 
Rathausplatz 2  • 78579 Neuhausen ob Eck 

Tel.: 0 74 67-  9 11 44  • Email: lange@ingo-lange.de 

Bodensee - Arbeiten, wo andere Urlaub machen!

Für unser modern eingerichtetes Praxislabor, das an unsere bestens ein-
geführte zahnärztliche Gemeinschaftspraxis/Praxisklinik angeschlossen ist, 
suchen wir einen Keramiker und/oder Allround-Zahntechniker (w/m/d)
in Voll- oder Teilzeit.

Wir bieten Ihnen:
• beste Arbeitsunterlagen zur Herstellung von hochwertigem,
ästhetischem, vollkeramischem Zahnersatz 
(zahn- und implantatgetragen)
• großzügige, lichtdurchflutete, klimatisierte Laborräume
• Moderne Ausstattung (u.a. Scanner und Fräseinheit)
• einen zukunftssicheren Arbeitsplatz und flexible familienfreundliche
Arbeitszeiten
• bei Bedarf Hilfe bei der Wohnungssuche

Sie haben:
• Erfahrung in keramischer Schicht- und Presstechnik, CAD-CAM
• Motivation im fachlichen Austausch mit den zahnärztlichen Kollegen
• Freude an der direkten Betreuung unserer Patienten 
(Ästhetik-/Farbberatung/Einproben)

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Dr. Heinzel MSc., Dr. Lambrich MSc., MSc., Dr. Rupp, Fr. Dr. Lindner
- Praxis für Zahnheilkunde -

Von-Laßberg-Straße 23 - 88709 Meersburg
mail: bewerbung@dentalsuperior.de - web: www.dentalsuperior.de

Mühlheim sonnige 3½-Zi.-Studio-Wohnung
im DG, ca. 80 qm, EBK, Stehbalkon, Hauswirtschaftsraum im UG, 
Carport mit Gartenanteil, sehr gute Wohnlage an Einzelperson 

ab August zu vermieten (NR, keine HT).

Tel. 07463 52 82

statt Karten 

Für immer in unseren Herzen.

Franziska Grieble
Wir sagen Danke allen Verwandten, Freunden, 
und Bekannten, die ihr im Leben ihre Zuneigung 
und Freundschaft schenkten.
Allen die uns mit  tröstlichen Worten, Briefen, 
Blumen und Geldspenden ihr Mitgefühl zum 
Ausdruck brachten. 

Bärenthal,  Im Namen aller Angehörigen 
im Juni 2020 Oskar Grieble mit Familie.

Gemeinde Böttingen
Landkreis Tuttlingen

Stellenausschreibung

Als kleine Gemeindeverwaltung stehen wir unseren knapp 1.500
Einwohnern in fast allen Lebenslagen zur Seite. Für die viel-
fältigen Aufgaben im Rathaus suchen wir ab 1. September 2020 

eine/n Verwaltungsfachangestellte/n
in Vollzeit (derzeit 39 Wochenstunden)

Das Aufgabengebiet umfasst nahezu alle im Tätigkeitsbereich
einer Kommunalverwaltung anfallenden Angelegenheiten, 
insbesondere aber:

• Standesamtsaufgaben inkl. der Tätigkeit als Standesbeamter
• Bearbeitung von Rentenanträgen
• Abrechnung von Gebühren
• Gewerbean- und -abmeldungen
• allgemeine Sekretariatsaufgaben im Vorzimmer des 
Bürgermeisters
• Geschäftsführung der Forstbetriebsgemeinschaft
• gegenseitige Stellvertretung innerhalb des Rathauses

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungs-
fachangestellte/r oder eine vergleichbare Qualifikation mit mehr-
jähriger Berufserfahrung. Gewissenhaftes und korrektes
Arbeiten, sicheres und freundliches Auftreten, gute mündliche
und schriftliche Ausdrucksfähigkeit, Freude am Kontakt und 
Umgang mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen sowie
Interesse an der Anwendung von Rechtsvorschriften werden vo-
rausgesetzt. Wenn Sie außerdem noch gute EDV-Kenntnisse, 
Belastbarkeit und Motivation mitbringen, passen Sie wunderbar 
zu uns.

Sie erwartet ein sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz, eine 
abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem guten
Betriebsklima sowie eine angemessene Vergütung in Anlehnung
an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
bis zum 26. Juni 2020 an die Gemeinde Böttingen, 
Allenspacher Weg 2, 78583 Böttingen.
Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Bürgermeister Buggle,
Telefon: 07429/9305-0 oder benedikt.buggle@boettingen.de
zur Verfügung.



Akkordeon- und Handharmonikaspieler!
Reparaturen, Generalüberholungen vom Hohner-Fachmann.
Die richtige Adresse auch für hochwertige in- und
ausländische Fabrikate und Steirische. Alter egal.
Akkordeonservice Oswald Stoll • Tel. 07575/3113

www.akkordeonreparaturen-oswald-stoll.de







Sendai 135
TUT - Möhringen · Gänsäcker 60
Unsere Ausstellung ist gegenwärtig nur
nach Terminvereinbarung geöffnet:
Tel. 07462 94 91-0
info@hilzinger-ofenbau.de
www.meisterbetrieb-im-ofenbau.de
Wir beraten Sie gerne!

Kachelofenservice
• Wir sanieren Ihren Kachelofen fachgerecht
• Feuriges Heizen mit gutem Gewissen
• Alten Heizeinsatz einfach austauschen
• BimSchV-Grenzwerte erfüllen, 
Umwelt entlasten und Geld sparen

• Niedrigste Feinstaubwerte

Holen Sie sich ein Angebot 
vom Meisterbetrieb!

B e ra t u n g  -  P l a n u n g  -  Ko n s t r u k t i o n  -  B a u

1 Mountain-Bike Cannondale Rot mit Hochbettfelgen

neue Laufräder
1 Craft Bandschleifer KBS-950N 

auf Wunsch Foto per E-Mail. 

Tel. 07424/503406 



Suchen Haushaltshilfe 
Rentnerehepaar in Königsheim, 

wöchentlich ca. 3 Std. 

Telefon 0 74 29 - 5 21 

Unser Team braucht Verstärkung
Landgasthof zum Freien Stein

Donautalstraße 2, 88637 Buchheim, Tel. 07777/212 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

Aushilfskräfte im Service/Küche auf 450 Euro-Basis.  
Wir freuen uns über Ihren Anruf

Ihre Familie Fritz/Stehle 

EFH/DHH in FRIDINGEN a. d. D. mit schönem Garten 
Beste Lage in einer ruhigen Sackgasse ca. 120 m² Wfl. auf 
rd. 500 m² gepfl. Garten, 740,- € + 50,- € Gar. = 790,- €

Bezug ab sofort oder später. 

H.Berg44@web.de 

Wohnung in Fridingen 
ab 01.09.2020 zu vermieten  

Ortskern, ca. 92 qm.

Tel. 0170/2424830 Angebot zum Wochenende:
Rinder-Entrecote zarte Steaks
gut abgehangen                                             100 g  1,99 €
Fleischwurst im Ring                                100 g  1,09 €
Bierschinken                                              100 g  1,29 €
Paprikalyoner                                           100 g  1,29 €
Heute:  ab 900 Uhr:   Kesselfleisch 
             ab 1600 Uhr:  Schnitzel, Cordon bleu, Grillbauch, 
                                       Hähnchenkeulen, Fleischküchle, 
                                       Fleischkäse

Irndorf • Johannesstraße 3 
EU-Zertifizierter Schlachtbetrieb

Tel. 07466-2 65 • Fax 07466-15 73 • Mobiltelefon 0171-9 14 77 94 

Metzgerei Rainer Steidle

Fleisch u. Wurst-Qualität erster Güte


